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Globale Opferschaft
Zum Charisma des Opfers in Transitional Justice-Prozessen

Transitional Justice ist seit den 1990er Jahren fast gleichbedeutend mit dem Anlie-
gen geworden, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Gegenüber den
Nürnberger Prozessen, bei denen Opfer noch nicht einmal als Zeugen aufgetreten
sind, ist dies ein starker Wandel, für den eine Erklärung gefunden werden soll. Da-
für wird auf eine neoinstitutionalistische Forschungsperspektive zurückgegriffen.
Das im Artikel vorgetragene Argument lautet im Kern: Der Wandel von Transitio-
nal Justice hin zu einer stärkeren Inklusion von Opfern ist Folge einer expandier-
enden rationalistischen Weltkultur, in der ein Modell von Opferschaft entsteht, das
primär über internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen
weltweit verbreitet wird. Diese globale Opferschaft entfaltet sich erst nach dem En-
de des Zweiten Weltkriegs durch die globale Diffusion von Menschenrechten, den
Wandel in der wissenschaftlichen Konzeption traumatischer Erfahrungen und das
advokatorische Handelns von (I)NGOs, sodass ein normativer Druck auf nationale
Transitional Justice-Prozesse entsteht, Opfer zum Mittelpunkt der Vergangenheits-
aufarbeitung zu machen.

Einleitung

Bei der Aufarbeitung von Massenverbrechen haben Opfer und Überlebende lange
Zeit keine besondere Rolle gespielt.1 Im Mittelpunkt des strafrechtlichen und ge-
sellschaftlichen Umgangs mit Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, Diktatur und gewaltsamer Unterdrückung stand seit Mitte des 20. Jahrhun-
derts in erster Linie die Bestrafung der Täter, die Wiederherstellung staatlicher
Ordnung und der Übergang zur Demokratie. Transitional Justice als Ansatz,
schwere Menschenrechtsverletzungen nach dem Ende von Krieg, Gewaltherrschaft
und/oder Diktatur aufzuarbeiten, war zunächst vor allem täterorientiert (vgl. für ei-
nen Überblick Buckley-Zistel 2008). Bei den Nürnberger Prozessen gegen die
Hauptverantwortlichen der NS-Verbrechen wurde etwa auf Zeugenaussagen und
damit auf eine minimale Beteiligung von Opfern an der strafrechtlichen Aufarbei-
tung verzichtet. Das internationale Strafrecht sah lange Zeit kaum Möglichkeiten
vor, Opfer an Prozessen zu beteiligen. Hinzu kam eine Politik der Amnestie und
damit der Straflosigkeit in zahlreichen Fällen des Übergangs von Diktatur zu De-

1.

1 Frühere Fassungen dieses Aufsatzes sind in der Marburger Forschungsgruppe zu Opfern in
Transitional Justice-Prozessen diskutiert worden. Für hilfreiche Kommentare und Hinwei-
se möchte ich mich insbesondere bei Susanne Buckley-Zistel, Anika Oettler und Christoph
Safferling sowie bei Andrea Pabst bedanken.
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mokratie – etwa in Chile oder Argentinien, aber auch in Portugal oder auf den Phi-
lippinen. Auch in außerrechtlichen Ansätzen der Aufarbeitung von Massengewalt
waren Opfer bis zur Einrichtung von Wahrheitskommissionen, die Opfern eine
Stimme geben und Amnestieregelungen mit einer Vergebung durch Opfer verbin-
den sollten, kaum präsent.

Seit Mitte der 1980er Jahre und insbesondere in den letzten fünfzehn Jahren ist
weltweit ein Wandel in Bezug auf die Bedeutung und die Beteiligung von Opfern
in nationalen Transitional Justice-Prozessen zu beobachten. Auf internationaler
Ebene lässt sich dieser Wandel an einer stärkeren Anerkennung von Opferrechten
ablesen, die auch als »humanization of international law« (Meron 2006) bezeichnet
wurde. Der ehemalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (VN) für Fol-
ter, Theo van Boven, fasst diesen Wandel wie folgt zusammen:

»This [humanization, TB] is evident in international human rights instruments and in
opinions of international human rights adjudicators, notably the European and Inter-
American Courts of Human Rights. In the same spirit the Statute of the International
Criminal Court opened up ways and means for victims to participate in the proceedings
before the Court and to be afforded reparations. Along the same line victims’ rights were
recognized in transitional justice processes, particularly in a number of countries in La-
tin America and in Africa« (van Boven 2011: 4).

Wichtige Stationen dieser internationalen Entwicklung waren die 2005 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen »Basic Principles
and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Vio-
lations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law« (GA-Resolution 60/147), die in Durban 2001 auf der World
Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Into-
lerance der Vereinten Nationen verabschiedete Deklaration sowie die Nairobi Dec-
laration on Women’s and Girls’ Right to a Remedy and Reparation von 2007. Auf
der nationalen Ebene rückten Opfer ebenfalls stärker in den Mittelpunkt der Aufar-
beitung: Im Rahmen von Wahrheitskommissionen, in Opferorganisationen und
durch Menschenrechtsgruppen partizipieren Opfer an der Aufarbeitung vergange-
ner Verbrechen.

Ein Blick in die Literatur über Transitional Justice bestätigt diesen Eindruck ei-
nes Wandels, der sich aus Sicht der Transitional Justice-Forschung mit den Worten
»victims’ views matter« zusammenfassen ließe. So betont Jemima García-Godos
(2008: 113), dass das internationale Recht, in stärkerem Maße als früher, Opfer ei-
nen eigenständigen Rechtsstatus zuerkennt. Diane Orentlicher fasst die Entwick-
lung von Transitional Justice als einen Wandel zusammen, der von der Pflicht von
Staaten zur Aufarbeitung vergangener Menschenrechtsverletzungen zur breiten
Partizipation von Opfern geführt hat. Die aktive Einbeziehung von Opfern wird von
Orentlicher als neuer normativer Fokus von Transitional Justice beschrieben: »I
would now place [emphasis] on victims’ agency in defining their own interests and
preferences and in participating in national processes aimed at designing policies of
transitional justice« (Orentlicher 2007: 20). Laurel Fletcher, Jamie Rowen und Har-
vey Weinstein (2009: 219) halten in diesem Zusammenhang fest, dass die Frage,
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welche Mechanismen und Instrumente für eine angemessene Aufarbeitung gewählt
werden, nur auf der Grundlage der Auffassungen derjenigen entschieden werden
könne, die durch Gewalt und Unterdrückung viktimisiert wurden. Grundsätzlich
lässt sich auf dieser Grundlage ein kultureller Wandel festhalten: »There has been a
shift from the cult of the hero or victor to the cult of the victim« (Huyse 2003: 63).

Allerdings finden sich auch eine Reihe von kritischen Stimmen in der Literatur –
nicht nur in Bezug auf die Notwendigkeit, neben den Bedürfnissen der Opfer auch
andere Aspekte bei der Bewertung von Transitional Justice-Mechanismen zu be-
rücksichtigen. Vielmehr heben eine Reihe von Autorinnen und Autoren hervor,
dass man vor allem angesichts der geringen Zahl an materiellen Reparationen für
Opfer keineswegs von einer Opferzentrierung der Vergangenheitsaufarbeitung
sprechen könne (bspw. Lundy/McGovern 2008; Borer 2003).

Zusammenfassend lässt sich dennoch festhalten, dass die Opferperspektive zur
normativen Grundlage der Vergangenheitsaufarbeitung geworden ist. In den Recht-
fertigungen und den Erklärungen zur Einrichtung von – rechtlichen und außerrecht-
lichen – Transitional Justice-Institutionen findet sich stets ein Hinweis auf die Op-
fer, auf die Notwendigkeit der Wiederherstellung ihrer Würde, auf das Recht auf
Wahrheit und Gerechtigkeit. Selbst in der kritischen Diskussion darüber, ob es
wirklich eine Opferzentrierung von Transitional Justice gibt, wird diese rhetorische
und legitimatorische Bedeutung der Opferperspektive anerkannt.

Im Folgenden soll gegenüber der Diskussion um die Opferzentrierung von Tran-
sitional Justice ein Schritt zurückgegangen und danach gefragt werden, warum das
Opfer in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten eine größere Rolle in der Aufarbei-
tung schwerer Menschenrechtsverletzungen spielt. Was ist der Grund dafür, dass
der Internationale Strafgerichtshof gegenüber den Nürnberger Prozessen, aber z.B.
auch gegenüber dem International Criminal Tribunal for Rwanda Opferrechte
deutlich gestärkt hat? Warum ist Transitional Justice fast gleichbedeutend gewor-
den mit dem Versuch, Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Und warum
findet sich diese herausgehobene Rolle des Opfers in fast allen Ländern – unabhän-
gig von kulturellen Differenzen, von der Unterschiedlichkeit der vorausgegangenen
Konflikte und Gewaltformen und von den verschiedenen Verläufen der Transition?

Der vorliegende Artikel versucht, darauf eine Antwort zu geben. Gesucht wird
diese Antwort nicht innerhalb der Transitional Justice-Literatur selbst, die, wie Eri-
ca Bouris (2007: 35-52) gezeigt hat, Opfer häufig als gegebene, gleichsam natürli-
che Akteure versteht. Demgegenüber soll hier der Ansatz verfolgt werden, Akteur-
schaft als etwas sehr Voraussetzungsvolles und als Ergebnis sozialer und kultureller
Prozesse zu verstehen. Dass Opfer Akteure und dementsprechend handlungsfähig
sind, Rechte besitzen und Interessen haben, ist mit anderen Worten eine Auffas-
sung, die erst im Zuge der Entwicklung von Transitional Justice an Bedeutung ge-
wonnen hat.

Konstruktivistische Arbeiten liefern für die Analyse der Akteurshaftigkeit des
Opfers einen guten Ansatzpunkt, gehen sie doch davon aus, dass Normen für die
Identität von Akteuren eine zentrale Rolle spielen. Zudem eignet sich der Konstruk-
tivismus sehr gut für die Erklärung der Ausbreitung vor allem der strafrechtlichen

Thorsten Bonacker: Globale Opferschaft

ZIB 1/2012 7

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2012-1-5 - am 23.01.2026, 00:39:31. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2012-1-5
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Mechanismen von Transitional Justice, die sich als Teil einer »justice cascade«
(Lutz/Sikkink 2001) verstehen lässt, bei der auch Verbrechen, die von einer staatli-
chen Elite verübt wurden, zunehmend durch Strafverfahren geahndet werden.

Allerdings sind weder Opferrechte noch die Beteiligung von Opfern an Transitio-
nal Justice-Prozessen als internationale Normen besonders gut verankert. Die eher
schwache formale Institutionalisierung von Opferrechten allein erklärt nicht das ei-
gentümliche Charisma des Opfers in der Vergangenheitsaufarbeitung. Unter dem
Charisma des Opfers wird im Folgenden der Umstand verstanden, dass Aussagen
und Bezeugungen eines Opfers in erster Linie aufgrund des Opferstatus Geltung
beanspruchen können. Mit anderen Worten: »The victim’s word can no longer be
doubted« (Fassin/Rechtman 2009: 29). Dieses Charisma verdankt sich, wie ich im
Folgenden zeigen werde, nicht nur einer normativen Institutionalisierung individu-
eller Rechte, sondern darüber hinaus auch einem Wandel im Verständnis traumati-
scher Erfahrungen. Dafür wird, in Ergänzung zu konstruktivistischen Arbeiten, im
Folgenden an den soziologischen Neoinstitutionalismus angeschlossen. Dies er-
scheint auch deshalb plausibel, weil der Neoinstitutionalismus sein Augenmerk auf
die Unabhängigkeit spezifischer Phänomene von lokalen Bedingungen richtet. Da-
zu passt, dass der Bedeutungsgewinn des Opfers über unterschiedliche Transitional
Justice-Kontexte und Mechanismen hinweg zu beobachten ist. Vor allem zwei An-
nahmen sind für eine neoinstitutionalistische Analyse zentral: Erstens vollziehen
sich globale Diffusionsprozesse nicht nur über Normen, sondern auch über Wissen,
d.h. über kognitive Rahmen und Skripte. Die gestiegene Bedeutung von Opfern in
Transitional Justice-Prozessen sollte demzufolge nicht ausschließlich auf die nor-
mative Institutionalisierung von Opferrechten zurückgeführt werden. Zweitens wird
davon ausgegangen, dass Akteurschaft im Wesentlichen das Ergebnis einer gesell-
schaftlichen Zuschreibung im Rahmen kultureller Prinzipien ist. Durch diese Zu-
schreibung erfahren diejenigen, die als Akteure betrachtet werden – in der Moderne
sind dies vor allem Individuen, Organisationen und Nationalstaaten –, eine charis-
matische Aufwertung.

Ziel des Beitrags ist es, auf der Basis der bislang vorliegenden Arbeiten zur Op-
ferorientierung von Transitional Justice einen analytischen Rahmen zu entwickeln,
mit dem man die gestiegene Bedeutung der Opferperspektive in Transitional Justi-
ce-Prozessen als Folge einer globalen Diffusion eines rationalisierten Modells von
Opferschaft verstehen kann. Das hier aus der Sicht des Neoinstitutionalismus vor-
getragene Argument lautet im Kern: Der Wandel von Transitional Justice hin zu
einer stärkeren Inklusion von Opfern ist Folge einer expandierenden rationalisti-
schen Weltkultur, in der ein Modell von Opferschaft entsteht, das primär über inter-
nationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) weltweit ver-
breitet wird. Diese Opferschaft hat zwar tiefere kulturelle Wurzeln im westlichen
Rationalismus, zu dessen Prinzipien insbesondere die von Weber beschriebene
Zweckrationalität, der Fortschrittsglauben, universalistische Vorstellungen von Ge-
rechtigkeit sowie das Konzept der selbstgesteuerten Handlungsfähigkeit und die
Bedeutung standardisierter, unpersönlicher Regeln zur Legitimität von Herrschaft
gehören. Sie entfaltet sich aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und
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insbesondere im Laufe der 1990er Jahre und entwickelt einen normativen Druck
auf nationale Transitional Justice-Prozesse, Opfer zum Mittelpunkt der Vergangen-
heitsaufarbeitung zu machen.

Im Folgenden sollen zunächst noch einmal einige empirische Evidenzen zusam-
mengetragen werden, die es rechtfertigen, von einem Wandel innerhalb der Ansätze
von Transitional Justice und einer gestiegenen Bedeutung des Opfers zu sprechen
(Abschnitt 2). Im Anschluss wird knapp das Forschungsprogramm des Neoinstituti-
onalismus zusammengefasst, soweit es für das hier vorgetragene Argument relevant
ist (Abschnitt 3). Die Herausbildung einer globalen Opferschaft wird im Folgenden
auf drei Prozesse zurückgeführt: auf die globale Verbreitung von Menschenrechten
(Abschnitt 4), auf den Wandel des wissenschaftlichen Verständnisses traumatischer
Erfahrungen (Abschnitt 5) und auf Entwicklungen im internationalen und nationa-
len Strafrecht (Abschnitt 6). Zusammengefasst entsteht dadurch eine charismati-
sche Autorität des Opfers als desjenigen, der in seiner Akteurschaft beschädigt
bzw. verletzt wurde. Dies mobilisiert und legitimiert wiederum kollektive Akteure,
im Namen des Opfers zu handeln. Transitional Justice lässt sich vor diesem Hinter-
grund auch als ein Projekt verstehen, Verletzungen im Rahmen von Massengewalt
und Unterdrückung nicht länger als Schicksal erscheinen zu lassen, das Menschen
widerfahren ist, sondern als eine individuelle physische und psychische Verletzung
und als eine Verletzung von Rechten (Abschnitt 7). Die globale Diffusion von Op-
ferschaft, d.h. des Modells des Opfers als eines verletzten, hilfsbedürftigen und in
seinen Rechten missachteten Akteurs, führt schließlich dazu, dass sich Transitional
Justice von einer primär täterorientierten Praxis der Vergangenheitsaufarbeitung zu
einer stärkeren Opferorientierung wandelt (Abschnitt 8).

Opfer in Transitional Justice-Prozessen

Transitional Justice lässt sich als globales Modell verstehen, das zum einen die
normative Erwartung an Staaten formuliert, Menschenrechtsverletzungen aus ver-
gangenen Konflikten zu verfolgen und die Wahrheit über Massenverbrechen aufzu-
decken (Nagy 2008; Oettler 2008). Zum anderen stellt dieses weltweit verbreitete
Modell Instrumente und Wissen darüber bereit, wie Staaten dies tun können. Orga-
nisationen wie das International Center for Transitional Justice (ICTJ), aber auch
zahlreiche staatliche und nicht-staatliche Akteure aus der Entwicklungszusammen-
arbeit sowie Forschungsinstitutionen haben Instrumente und Wissen darüber ent-
wickelt und verbreitet, wie Gerechtigkeit und Wahrheit nach der Beendigung von
Konflikten realisiert werden können. Dazu kommt, dass internationale Organisatio-
nen und Staaten zum Teil beträchtliche finanzielle und administrative Unterstüt-
zung dafür gewähren, Massenverbrechen aufzuarbeiten, Prinzipien der Rechtsstaat-
lichkeit umzusetzen und Demokratisierungsprozesse einzuleiten (Buckley-Zistel et
al. 2010).

Aus institutionalistischer Sicht neigen Staaten vor allem deshalb dazu, Transitio-
nal Justice-Prozesse zu initiieren, weil sie sich als anständige Mitglieder der inter-

2.
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nationalen Gesellschaft präsentieren wollen (Bonacker et al. 2011: 118-120). Dies
gilt umso mehr, wenn Staaten stark in die internationale Gesellschaft, etwa durch
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, integriert oder stark von internati-
onalen Zuwendungen abhängig sind. Gerade Letzteres trifft auf viele Postkonflikt-
staaten mit einer hohen Präsenz internationaler Organisationen zu, die sich um den
Wiederaufbau des Landes bemühen.

Für Postkonfliktstaaten stellt sich deshalb heute – auch wenn die Menschen-
rechtsverletzungen Jahrzehnte zurückliegen – nicht mehr die Frage, ob sie ihre Ver-
gangenheit aufarbeiten, sondern nur noch, wie sie dies tun: ob sie Untersuchungs-
kommissionen einsetzen, Strafverfahren durchführen, Versöhnungsprozesse starten,
öffentliche Entschuldigungen verlautbaren, Reparationen zahlen oder Museen und
Mahnmale errichten. Die globale Institutionalisierung von Transitional Justice als
Modell zur Vergangenheitsaufarbeitung kommt unter anderem in dem 2004 vom
VN-Generalsekretär vorgelegten »Report on the Rule of Law and Transitional Jus-
tice in Conflict and Post-Conflict Societies« (United Nations Security Council
2004) zum Ausdruck, der die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit Mak-
roverbrechen – »individual prosecutions, reparations, truth-seeking, institutional re-
form, vetting and dismissals, or a combination of thereof« (United Nations Security
Council 2004: III, 8) – benennt und in dem es weiter heißt:

»Similarly, the most successful transitional justice experiences owe a large part of their
success to the quantity and quality of public and victim consultation carried out. Local
consultation enables a better understanding of the dynamics of past conflict, patterns of
discrimination and types of victims« (United Nations Security Council 2004: VI, 16).

Aus dem Bericht wird ersichtlich, dass Opfer mittlerweile eine zentrale Rolle in
Transitional Justice-Prozessen spielen bzw. der VN zufolge spielen sollten. Selbst
wenn es in der Literatur zu Transitional Justice auch kritische Stimmen gibt, die
daran zweifeln, dass Vergangenheitsaufarbeitung heute in hohem Maße opferorien-
tiert ist, so gibt es doch eine ganze Reihe von Evidenzen, dass die Opferperspektive
in und für Transitional Justice an Bedeutung gewonnen hat. So nehmen Opfer in
Uganda zum einen an traditionellen Mechanismen der Versöhnung und Reintegrati-
on teil. Zum anderen wurde im Rahmen der Friedensgespräche vereinbart, dass in-
nerhalb des Justizministeriums eine Transitional Justice-Arbeitsgruppe einen ganz-
heitlichen Ansatz zur Versöhnung, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit ent-
wickelt. An den Konsultationen dieser Arbeitsgruppe nahmen wiederum zahlreiche
Opfer teil, die damit auch an der Entwicklung von Transitional Justice-Maßnah-
men beteiligt sind (Hues 2009: 21-24). In Kambodscha treten Opfer am Khmer-
Rouge-Tribunal, den Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC),
als Nebenkläger auf und sind an allen Ermittlungen sowie am Gerichtsverfahren
selbst direkt beteiligt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche lokale NGOs, die an der
Wahrheitsfindung, etwa durch die Sammlung von Dokumenten und durch öffentli-
che Anhörungen, beteiligt sind. In Südafrika fußte die Arbeit der Wahrheits- und
Versöhnungskommission auf den Aussagen der Opfer und ihrem öffentlichen Ver-
zeihen. Opfer waren dadurch aktive Akteure, nicht nur Zeugen oder Publikum. An
der Truth and Reconciliation Commission (TRC) in Südafrika waren somit etwa
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20.000 Opfer beteiligt. In Peru interviewte die Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción (CVR) 15.497 Opfer und Angehörige. Die Arbeit der CVR unterschied sich
von anderen Wahrheitskommissionen in Lateinamerika durch die Vielzahl öffent-
lich durchgeführter Anhörungen, die in der Regel am oder in der Nähe des Ortes
des Verbrechens abgehalten wurden. Aber auch außerhalb des peruanischen institu-
tionalisierten Transitional Justice-Prozesses bildeten sich Organisationen, durch die
die einzelnen Opfer und die von der Gewalt betroffene Bevölkerung an der Beendi-
gung des Konflikts und der Wiederherstellung eines stabilen Friedens beteiligt wa-
ren. Ein Beispiel dafür ist die ländliche Frauenbewegung, die zu einem wichtigen
Akteur des Peacebuildings und der Aussöhnung sowie des Widerstands gegen die
Gewalt des Sendero Luminoso wurde (Coral Cordero 2001).

Jenseits dieser ausgewählten Beispiele, die untermauern, dass gegenwärtige
Transitional Justice-Prozesse in höherem Maße Opferperspektiven berücksichtigen
und Opfer beteiligen, lässt sich aber auch aus einer historischen Perspektive zeigen,
dass sich die Praxis der Vergangenheitsaufarbeitung von einer fast ausschließlichen
Konzentration auf die Bestrafung von Tätern um die Beteiligung von Opfern erwei-
tert hat. Ruti Teitel (2003) unterscheidet in ihrer Rekonstruktion der Entwicklungs-
geschichte des Transitional Justice-Konzepts drei Phasen, die zugleich einen Wan-
del von der Täter- zur Opferfokussierung deutlich werden lassen. Die Ursprünge
der modernen Transitional Justice lassen sich ihr zufolge bis zum Ersten Weltkrieg
zurückverfolgen, werden aber normalerweise mit der Nachkriegsgeschichte ab
1945 verbunden. Vor allem das Nürnberger Tribunal gilt als Geburtsstunde der
rechtlichen Aufarbeitung internationaler Verbrechen (Kaleck et al. 2006). Die
zweite Phase beginnt mit den Übergängen von Diktaturen zu Demokratien Mitte
bis Ende der 1980er Jahre, angefangen mit Lateinamerika, vor allem Chile und Ar-
gentinien, bis hin zu den Revolutionen in Osteuropa. In der dritten, bis in die Ge-
genwart andauernden Phase stehen vor allem nationale, aber auch internationali-
sierte Transitional Justice-Prozesse nach Bürgerkriegen und Genoziden im Mittel-
punkt – wie in Sierra Leone, Ruanda und Kambodscha. Während das Nürnberger
Tribunal für die Verfolgung der Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs da-
durch gekennzeichnet war, überhaupt erst einmal den normativen Rahmen für eine
Strafverfolgung zu schaffen und ein Strafprozessrecht zu entwickeln, das ein faires
Verfahren soweit wie möglich garantierte, wurden in der zweiten und dritten Phase
Transitional Justice-Mechanismen entwickelt, die demgegenüber stärker auf die
Bedürfnisse der Opfer und auf nationale Versöhnung zielten. Sowohl das Nürnber-
ger als auch das Tokioter Tribunal haben in erster Linie versucht, die individuelle
Verantwortlichkeit für Makroverbrechen festzustellen und waren damit auf Täter
fokussiert (Ainley 2008: 37-38). Opfer spielten in den Prozessen selbst in der Rolle
der Zeugen nur eine untergeordnete Rolle. Dies änderte sich mit der zweiten Phase,
den demokratischen Transitionen in Lateinamerika, Südafrika und Osteuropa. Auch
wenn in dieser Phase keine internationale Gerichtsbarkeit in Erscheinung trat, wa-
ren die in Nürnberg aufgestellten und mittlerweile etwa durch VN-Konventionen
und internationale Verträge weiterentwickelten Prinzipien des internationalen
Rechts auch hier für die rechtliche Aufarbeitung von Belang. Allerdings entsteht
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Teitel zufolge in dieser Phase das Problem, die Bedürfnisse der Opfer nach der
Aufdeckung der Wahrheit und der Anklage der Verantwortlichen mit der Notwen-
digkeit politischer Stabilität und den damit verbundenen Amnestieregelungen in
Einklang zu bringen: »These profound dilemmas were recognized in the deliberati-
ons preceding the decisions in many countries to forgo prosecutions in favour of
alternative methods for truth-seeking and accountability« (Teitel 2003: 77). Im
Zentrum stehen in dieser Phase Ansätze der restorative justice, allen voran Wahr-
heits- und Versöhnungskommissionen, zuerst in Argentinien und Chile, später vor
allem in Südafrika. Hauptanliegen der restorative justice sind zum einen die natio-
nale Versöhnung zwischen Tätern und Opfern, zum anderen die Wahrheitsfindung,
die vor allem mit Hilfe der öffentlichen Aussagen von Opfern erreicht werden soll.
Die Partizipation von Opfern und der Dialog zwischen Opfer und Täter werden da-
durch zu wichtigen Instrumenten der Transitional Justice. Aus der Täterorientie-
rung der ersten wird eine zunehmende Opferorientierung in der zweiten Phase:

»The choice between trials and truth commissions as mechanisms of transitional justice
involves a shift in the focus of truth production from perpetrator to victim. Although vic-
tims are necessarily involved in both trials and tribunals they are so in very different
ways with different purposes. In trials they are one source of evidence, amongst others,
to establish the facts of criminal acts, whereas in truth commissions they are the centre-
piece of truth production and the most credible and authoritative source for empathic
witnessing. In the truth commissions, private individual memory is transformed into sha-
red public knowledge as part of the basis of the political legitimacy and authority of the
successor state, re-establishing the rule of law and promoting reconciliation. The victim
has been put in the centre of the states’ post-atrocity strategies to reform governance,
rehabilitate state authority and promote reconciliation« (Humphrey 2003: 72).

Wahrheitskommissionen sollen ihrer Konzeption nach möglichst öffentlich sein
und der Anerkennung der Opfer und ihrer Leidensgeschichte dienen. In ihnen sol-
len Opfer eine Stimme in der Öffentlichkeit und die Möglichkeit einer individuel-
len Heilung durch öffentliches Erzählen erhalten. Die Partizipation an einer Wahr-
heitskommission »allows the victim to unburden herself of the hatred and anger
that she has carried for years, freeing her to start the process of forgiveness and
healing […] The victim is also ›rehumanized‹« (Marshall 2000: 22).

Wahrheits- und Versöhnungskommissionen spielen auch in der dritten Phase der
Transitional Justice nach Bürgerkriegen und Genoziden weiter eine große Rolle.
Hinzu tritt jedoch die internationale Strafverfolgung durch die vom VN-Sicher-
heitsrat eingesetzten Tribunale, das International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY) und das International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR),
sowie die hybriden Gerichte in Sierra Leone und Kambodscha, schließlich auch die
Gründung und die ersten Verfahren des International Criminal Court (ICC), die als
Anknüpfung an die Nürnberger Prozesse und Meilensteine im Völkerstrafrecht und
der internationalen Etablierung des Prinzips der Verantwortlichkeit für Massenver-
brechen gelten können. Vor allem auch aus der Kritik an den internationalen Straf-
verfahren des Jugoslawien- und des Ruanda-Tribunals, denen die Nichtbeteiligung
der Opfer sowie der lokalen Bevölkerung vorgehalten wurde, resultierte der Ansatz,
Opfer und die Bevölkerung insgesamt stärker in die Prozesse einzubeziehen – auch,
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um damit die Legitimität der Gerichtsverfahren zu erhöhen. Galten Strafverfahren
bis dahin vornehmlich als Instrument der sozialen Kontrolle, in dem der Täter mar-
ginalisiert wurde, sollten Opfer nunmehr eine aktive Rolle im Prozess selbst spie-
len. Diese Idee fand vor allem in den Statuten des ICC Eingang und wird erstmals
in den ECCC praktiziert. Sowohl der ICC als auch die ECCC sehen in ihren Ver-
fahren die Möglichkeit einer direkten Beteiligung der Opfer am Verfahren vor.

Mit dem ICC ist auch die internationale Verankerung des Rechts auf Reparatio-
nen für Opfer einen großen Schritt voran gekommen. Die im nationalen Zivilrecht
gängige Norm, dass Opfer ein Recht auf Wiedergutmachung haben, wurde bis da-
hin eher zögerlich auf Staaten als solche angewendet, ist nun aber Bestandteil des
Völkerrechts (Tomuschat 2009). Auch die »Basic Principles and Guidelines of the
Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law« der
Vereinten Nationen von 2005 schreiben das Recht auf Reparation fest. So heißt es
in der Einleitung zur Sektion über Reparationen:

»Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing
gross violations of international human rights law or serious violations of international
humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and
the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligati-
ons, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attri-
buted to the State and constitute gross violations of international human rights law or
serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal
person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provi-
de reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided re-
paration to the victim« (United Nations General Assembly 2005: IX, 15).

Auch wenn die Umsetzung dieses Rechts auf Reparation mit guten Gründen als
ungenügend bezeichnet werden kann, so besteht doch kein Zweifel daran, dass das
Recht auf – symbolische oder materielle, individuelle oder kollektive – Reparatio-
nen eine Hinwendung zum Opfer als normativem Fokus von Transitional Justice
zum Ausdruck bringt. Auch innerhalb der Transitional Justice-Literatur ist dies zu
merken, haben Reparationen als Mechanismus von Transitional Justice lange Zeit
kaum Aufmerksamkeit erfahren, während in den letzten sechs Jahren, wie García-
Godos (2008: 112) gezeigt hat, die Literatur dazu sprunghaft angestiegen ist (vgl.
de Feyter et al. 2005; de Greiff 2006; du Plessis/Peté 2007). Das Ziel von Reparati-
onen wird dabei, ähnlich wie das von Wahrheitskommissionen, in einer Heilung
des Opfers gesehen: »they are intended to return victims to the state they would
have been in had the violations not occurred – something that it is impossible to
do« (Roht-Arriaza 2004: 122).

Sowohl im Rahmen retributiver Gerechtigkeit als auch in den Ansätzen der resto-
rative justice haben die Opfer vor allem im Vergleich zur ersten Phase von Transi-
tional Justice eine immer größere Bedeutung erhalten. Dies spiegelt sich auch in
den Forderungen nach einer Stärkung der lokalen Einbindung von Opfern in kom-
munalen Transitional Justice-Ansätzen wieder. In bottom up-Ansätzen der Wahr-
heitsfindung und Versöhnung spielt das Element der Partizipation der Opfer eine
zentrale Rolle. »In particular, the stress on ›participation‹ promoted an explicitly
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›victim-centered‹ agenda. This approach challenged the possible relegation of the
interests of ›victims‹ and participants to such wider social goals as ›nation-buil-
ding‹ and ›reconciliation‹« (Lundy/McGovern 2008: 286). Internationale Geber ha-
ben sich dieser Position zumindest teilweise angeschlossen und fördern nicht nur
eine strafrechtliche Aufarbeitung durch Tribunale oder nationale Wahrheitskom-
missionen, sondern ebenso auch kommunale und lokale Instrumente der Transitio-
nal Justice. Zugleich werden traditionale Ansätze von Transitional Justice delegiti-
miert, die stärker auf die Wiedereingliederung der Täter in die lokale Gemeinschaft
fokussieren. Daran hat sich wiederum eine Kritik entzündet, die Transitional Justi-
ce als Teil eines westlichen liberalen Friedens- und Gerechtigkeitsverständnisses
sieht, das von lokalen Traditionen absieht (Sriram 2009).

Zur Stärkung der Opferperspektive in Transitional Justice-Ansätzen gehört es
auch, Opferinteressen zu erfragen, surveys über Opfereinstellungen durchzuführen
und Opfergruppen zu konsultieren. Gerade im Vergleich zu Strafverfahren und
Wahrheitskommissionen bedeutet dieses eine stärkere Mobilisierung von Opfern
im Sinne eines empowerment, das erreicht werden soll und für das auch wissen-
schaftliche Umfragen und Workshops mit Opfern wichtige Mittel sind (vgl. die
Studien des Human Rights Centers der University of California: Vick et al. 2011;
vgl. auch Triponel/Pearson 2010; Kiza et al. 2006). Für Simon Robins (2010) ver-
langt opferzentrierte Transitional Justice mehr als nur eine öffentliche Zeugen-
schaft. Vielmehr müssen Ziele und Mittel von Transitional Justice von den Opfern
selbst definiert werden, damit sie sich als aktiv Handelnde und nicht nur als passive
Empfänger verstehen können. Mit diesem empowerment wird zugleich die Aner-
kennung und Heilung verbunden. Gerade der Aktivismus hilft, so Robins, die Kon-
trolle von Transitional Justice durch Eliten zu verhindern und ist »in itself positive
in psychosocial terms for victims« (Robins 2010: 21).

Ein wesentlicher Effekt der stärkeren Opferorientierung von Transitional Justice
ist die Delegitimierung von Amnestieregelungen, die vor allem in Lateinamerika
dazu genutzt wurden, den Transitionsprozess einzuleiten. Amnestien werden dem-
gegenüber in der dritten Phase von Transitional Justice stärker an die Perspektive
der Opfer gekoppelt. In der Transitional Justice-Literatur wird dafür plädiert, Am-
nestieregelungen an den Bedürfnissen der Opfer auszurichten und nicht mehr den
Prozess staatlicher Transition und der Befriedung durch die Straffreiheit für Eliten
in den Mittelpunkt zu stellen:

»As victims of human rights violations have a wide variety of needs that should in prin-
ciple be addressed, to enable them to begin healing and for society to move towards re-
conciliation, attempts to design transitional justice processes must take a holistic ap-
proach towards helping victims, encompassing the victims’ rights to truth, justice and
reparations. Clearly, a blanket amnesty law that aims to obliterate the crimes of the past
will not achieve these goals« (Mallinder 2008: 373).

Die Nichtbeachtung der Opferperspektive in Transitional Justice-Prozessen, in
denen Amnestien als wichtiges Instrument dient, führt unter diesen Bedingungen
eher zur Mobilisierung von Opfergruppen, die erwarten, dass Verbrechen verfolgt
und ihre Interessen entsprechend berücksichtigt werden (Hamilton 2009: 185).
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Die Entwicklungsgeschichte des Transitional Justice-Konzepts zeigt also einen
Wandel von der Fokussierung auf Täter und die Feststellung ihrer Verantwortlich-
keit für Makroverbrechen hin zu einer Fokussierung auf Opfer und ihre umfangrei-
che Beteiligung sowohl an Strafprozessen als auch an verschiedenen Formen der
restorative justice. Die Frage ist nun, warum Opfer in der zweiten und dritten Phase
der Entwicklung und schließlich globalen Institutionalisierung des Transitional
Justice-Konzepts eine solch herausragende Bedeutung bekommen. Die Antwort da-
rauf schließt am neoinstitutionalistischen Konzept der sozialen und kulturellen
Konstruktion von Akteurschaft an, das im Folgenden zusammengefasst dargestellt
wird.

Akteurschaft als kulturelles Konstrukt

Rationalistische und individualistische Ansätze gehen von Akteuren als gegebene
Einheiten aus, deren Handeln an Zielen orientiert ist und die ihre Mittel so wählen,
dass sie diese Ziele mit möglichst wenig Aufwand erreichen. Akteure bilden für
solche Ansätze die kleinste vorstellbare gesellschaftliche Einheit. Dass soziale oder
kollektive Identitäten ein Ergebnis sozialer Konstruktionsprozesse sind, würden
auch die meisten Vertreter und Vertreterinnen solcher Ansätze nicht bestreiten. Ak-
teure werden aber zunächst als unabhängig von diesen Identitäten betrachtet. Ein –
vielfach diskutiertes – Problem dieser Sichtweise besteht darin, dass sie ihren eige-
nen Konstruktionscharakter nicht reflektiert (vgl. Fearon/Wendt 2002). Welches
Bild wir von Individuen – oder auch Kollektiven – haben, wird nicht zuletzt durch
wissenschaftliche Definitionsprozesse bestimmt. Evident ist dies für die Debatte
um Transitional Justice: Dass Gesellschaften ihre gewaltsame Vergangenheit auf-
arbeiten müssen, geht nicht zuletzt auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit
Traumatisierung zurück. Mit anderen Worten: Die gesellschaftlich weit verbreitete
Vorstellung von einer Beschädigung von Identität durch Gewalterfahrung und die
damit verbundenen Therapiekonzepte sind auch das Ergebnis wissenschaftlicher
Konstruktionsprozesse. Makrophänomenologische Ansätze betonen deshalb die
Einbettung von Akteuren in eine gesellschaftliche und vor allem kulturelle Umwelt.
Insbesondere der soziologische Neoinstitutionalismus der sogenannten Stanford
School betrachtet die Eigenschaft, als Akteur zu gelten und dementsprechend han-
deln zu können, als abhängig von kulturellen Regeln und gesellschaftlich festgeleg-
ten Definitionen (vgl. Meyer 1994). Diese Regeln sind John Meyer zufolge trotz
der Tatsache, dass sie aus westlichen Traditionen stammen, global verbreitet und
hegemonial.

Meyer und Ronald Jepperson fassen diese kulturellen Regeln in dem Begriff der
Akteurschaft (actorhood) zusammen. Sie beschreiben, was mit der modernen Vor-
stellung von einem Akteur verbunden ist, was also legitimerweise erwartet wird,
wenn jemand als Akteur gilt. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist etwa, dass wir Ak-
teure nicht als abhängig von äußeren – natürlichen oder spirituellen – Mächten be-
trachten. Wer in der Lage ist, selbstbestimmt handeln zu können, hat gerechtferti-
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gerweise eigene Interessen und Ziele, die er oder sie verfolgt. Damit sind Meyer/
Jepperson zufolge die beiden zentralen Elemente moderner Akteurschaft benannt:
das Verfolgen von Zielen und Interessen und die Kapazität zu handeln. Beides kann
als Resultat eines historischen Prozesses gelten, während dessen sich die moderne
Vorstellung von Akteurschaft herausgebildet hat:

»This is the human individual or group that can be represented as behaving in terms of
natural (scientifically expressible) laws. Second, devolving from rationalized spiritual
authority, one finds the legitimated agent and carrier of authority, responsibility, and ca-
pacity to act in history. The integration of these two elements in a single imagined natu-
ral-and-spiritual entity is what modern mean by the term ›actor‹« (Meyer/Jepperson
2000: 106).

Ein moderner Akteur ist mit anderen Worten jemand, der in der Lage ist, eigene
Ziele zu verfolgen bzw. von dem erwartet wird, dass er dies tut. Diese Ziele werden
freilich nicht einfach individuell entworfen, sondern sowohl für die Ziele als auch
für die Mittel, diese Ziele zu erreichen, sind gesellschaftlich akzeptierte Skripte ent-
wickelt. Skripte etwa darüber, wie man sich gesund ernährt, wie man sich bildet
oder wie man seine Kinder erzieht. Verantwortungsvolles Handeln, das sich an die-
sen Zielen orientiert und deshalb als legitim erscheint, bedeutet auch, dass man sich
nicht nur um sich selbst kümmert, sondern auch allgemeine Prinzipien der Akteur-
schaft reproduziert. Für diesen zweiten Aspekt reserviert Meyer den Begriff des
agenthaften Akteurs bzw. des rationalisierten Anderen (Meyer 1996). Akteurschaft
hat also zwei Bedeutungen: Zum einen legen Akteure gemeinsam in Form gesell-
schaftlicher Konventionen nach kulturellen Regeln fest, wer als Akteur gelten kann,
zum anderen entwickeln sie als agenthafte Akteure diese Konventionen weiter. Sie
arbeiten an den Regeln und Prinzipien verantwortungsvoller Akteurschaft, kreieren
Wissen und Normen über soziale und natürliche Zusammenhänge und verbreiten
diese. Rationalisierte Akteure treten deshalb häufig im Namen allgemeiner Prinzi-
pien auf und erscheinen als interesselose Akteure, die sich nur darum kümmern,
wie andere zu »ordentlichen« Akteuren werden.

Für das moderne System von Akteurschaft unterscheiden Meyer/Jepperson vier
Formen verantwortungsvoller Akteurschaft: Akteurschaft für das eigene Selbst,
Akteurschaft für andere Akteure, Akteurschaft für Einheiten, die keine Akteure
sind, und Akteurschaft für abstrakte Prinzipien. Moderne Akteure – Individuen, Or-
ganisationen oder Staaten – können eigene Ziele verfolgen, sich für die Ziele ande-
rer Akteure einsetzen, sich für die Ziele imaginärer Akteure wie »die Unterdrück-
ten« oder sie können sich für abstrakte Prinzipien wie Wahrheit oder Gerechtigkeit
engagieren. Rationalisierte Andere beziehen sich folglich nicht nur auf sich selbst,
sondern auch auf andere Akteure und helfen ihnen dabei, Ziele zu definieren und zu
verfolgen. Moderne Akteure können folglich zwischen actorhood und otherhood
wechseln – und sie tun dies regelmäßig auf stark standardisierte Weise entlang ge-
sellschaftlich entworfener Skripte:

»Since individuals and organizations and nation-states incorporate an enormous amount
of standardizing rationalized material, it becomes very easy for them to put their stan-
dardized agency at the service of other actors. Individuals in an instant can advise others
of their true interests, or can participate in complete good faith as advisers and consul-
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tants to organizations that they might have known nothing about previously. And of
course they can nearly instantaneously become, as voters, agents of the greater national
collectivity. Modern organizations and states have similar and more powerful agentic
capabilities, and can advise and collaborate in all sorts of collective activity: they also
serve as agents of their own individual members or citizens« (Meyer/Jepperson 2000:
107).

Zusammengefasst kann Akteurschaft also als kulturelles Konstrukt gelten, durch
das festgelegt wird, wer als Akteur gelten kann und was von einem – verantwor-
tungsvollen – Akteur erwartet wird. Prinzipiell ist damit die Fähigkeit gemeint, an-
erkannte Ziele zu verfolgen, also Interessen zu definieren und handlungsfähig zu
sein. Welche Ziele – und Mittel – legitim sind, ist abhängig von gesellschaftlichen
Definitionsprozessen und wird von rationalisierten Anderen ständig weiterentwi-
ckelt. Orientiert sich ein Akteur – ein Individuum, eine Organisation oder ein Staat
– nicht an diesen Regeln, riskiert er, als inkompetent, korrupt oder unglaubwürdig
zu erscheinen. Meyer/Jepperson argumentieren, dass sich nach Ende des Zweiten
Weltkriegs das liberale, protestantische, anglo-amerikanische Verständnis von mo-
derner Akteurschaft durchgesetzt hat, das vor allem das Individuum in den Mittel-
punkt der Konstruktion moderner Akteurschaft stellt (Meyer/Jepperson 2000:
109-110).

Ich möchte im Folgenden argumentieren, dass sich der Bedeutungsgewinn der
Opferperspektive in der zweiten und dritten Generation von Transitional Justice-
Prozessen als eine Folge der Entstehung einer globalen Opferschaft verstehen lässt.
Unter Opferschaft verstehe ich hier zweierlei: erstens, dass das Opfer als moderner
Akteur betrachtet wird, also als jemand, der Ziele verfolgen kann und Handlungs-
kapazität hat, der aber gerade in Bezug auf diese wichtigen Elemente moderner Ak-
teurschaft unverschuldet verletzt wurde. Damit ist zweitens die Auffassung verbun-
den, dass diese Verletzung geheilt werden muss. Opferschaft ist somit beides: eine
spezifische Form von actorhood und von otherhood, denn das Opfer ist nicht nur
ein verletzter Akteur, es mobilisiert eine Reihe von rationalisierten Anderen, die
dem Opfer helfen, es unterstützen und advokatorisch handeln. So erhält das indivi-
duelle Opfer eine von rationalisierten Anderen – häufig von internationalen Nicht-
regierungsorganisationen (INGOs) und internationalen Organisationen (IOs) – ver-
breite charismatische Autorität, die es illegitim erscheinen lässt, einem Opfer die
Anerkennung zu verweigern und seinen Bezeugungen die Geltung abzusprechen.
Innerhalb des Transitional Justice-Konzepts führt dieses Opfercharisma dazu, dass
das Opfer zum Mittelpunkt der Vergangenheitsaufarbeitung wird. Opferschaft ent-
steht somit im Zusammenhang mit einem spezifischen modernen Verständnis vom
Opfer als verletztem Akteur. Opfer erscheinen – in sehr standardisierter Weise – als
verletzte Akteure: Wissenschaften wie die Psychologie, natürlich die Viktimologie
und die Medizin, aber auch das Recht haben – weltweit ähnliche – Regeln und
Routinen entwickelt, um festzustellen, wer Opfer ist und viktimisiert wurde und
wer nicht.

Wie sehr das Bild des Opfers als Element der modernen Auffassung von Akteur-
schaft gelten kann, zeigt ein Blick in die Ideen- und Begriffsgeschichte. Im Deut-
schen umfasst der Opferbegriff sowohl das passive Opfer, das etwas erleidet, als
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auch das aktive Opfer als Gabe an überindividuelle Einheiten – etwa im Rahmen
eines magischen Weltbildes, um Götter zu beeinflussen und sie gnädig zu stimmen
oder im modernen System von Nationalstaaten, in dem es zunächst legitim und ge-
gebenenfalls sogar geboten erscheint, sich für das Vaterland zu opfern (Koselleck
1999). Im Englischen hingegen wird dafür begrifflich zwischen sacrifice und victim
unterschieden. Seit Mitte des 20. Jahrhundert ist die Vorstellung, der Einzelne
könnte oder sollte sich für höhere Ziele opfern, weitgehend delegitimiert:

»With the passive turn from sacrifice to victim as current predominant semantics in the
postheroic, western societies, the ultimate self-sacrifice – the sacrifice of one’s life for
supposedly higher purposes (God, freedom, fatherland) – is by and large discredited. In-
stead of active dedication and renunciation the term now denotes loss or disadvantage.
Instead of legitimizing one’s action, it serves to legitimize claims against others […]«
(Fischer 2006: 69).

Opfer, d.h. verletzt zu werden, setzt mithin voraus, eigentlich handlungsfähig zu
sein, Bedürfnisse und Recht zu haben, Ziele verfolgen zu können. Diese moderne
Vorstellung von Opferschaft führt auch zu einer Umdeutung erlittener Verletzung.
Sie wird nicht mehr als Schicksal oder als notwendiges Übel für die Erreichung hö-
herer Ziele verstanden, sondern ist im Kern eine illegitime Einschränkung individu-
eller Fähigkeiten und Rechte. Mit dem Wandel des Opferbegriffs geht deshalb ei-
nerseits eine Delegitimierung von Gewalt einher und andererseits wird der Opfer-
Status gesellschaftlich in gewissem Sinne attraktiv, weil die Verantwortung für Ge-
walt anderen zugeschrieben werden kann. Die politische Dimension dieses
Wandels des Opferbegriffs gerade im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von
Schuld und Kriegsverbrechen hebt Koselleck hervor:

»Der Opferbegriff war bis 1945 selbstverständlich der Begriff eines aktiven Opfers für
etwas [...], aber schleichend vollzieht sich seit den 50er Jahren im deutschen Sprachge-
brauch [...] eine Umdeutung. Der Opferbegriff wird passiv, und plötzlich sind dieselben
Leute nur noch durch den Faschismus zum Opfer geworden, während sie sich vorher ak-
tiv für Deutschland geopfert hatten. Und diese leichte Transformation ist ohne wissentli-
che Steuerung der Politiker und ohne Registratur der Wissenschaftler oder sonst von ir-
gendjemandem vollzogen worden. Heute sind alle Opfer des Nationalsozialismus – was
natürlich mit der Wirklichkeit des Dritten Reiches nichts zu tun hat. Es fing an mit der
liturgischen Formel ›Opfer von Krieg und Gewalt‹, die in den 60er Jahren von Bundes-
präsident Lübke beschworen wurde« (Koselleck 1999: 215).

Die Entstehung einer globalen Opferschaft beginnt, so könnte man sagen, mit der
hier skizzierten Begriffsverschiebung vom aktiven Opfern zum passiven Opfer-
Werden, das in erster Linie als individuelles Opfer gedacht wird. Natürlich gibt es
gesellschaftliche Redeweisen, die Opfer ohne Täter kennen (Opfer widriger Um-
stände) oder in denen ganze Gruppen Opfer werden (Benachteiligte, Ausgebeutete).
Aber als eine spezifische, sozial festgelegte und legitime Subjektposition ist das
Opfer eines, das – im Gegensatz zu solchen Gruppen – eine Akteurschaft besitzt,
die intentional durch individuelle Täter – im Gegensatz zu abstrakten Einheiten –
beschädigt wurde. Interessant an der im Folgenden nachgezeichneten globalen Ent-
wicklung der Opferschaft ist im Übrigen auch, dass der Zusammenhang zwischen
Passivität und Opfer-Status vielfach politisiert wurde. Die Frauenbewegung, aber
auch Opfergruppen, die sich als Überlebende von Massengewalt und nicht als Op-
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fer bezeichnen wollen, werden durch eine kulturelle Konstruktion von Opferschaft
legitimiert, durch die Opfer als hilfsbedürftig erscheinen. Sie sind gute Beispiele
für das Handeln für andere (otherhood) im Rahmen einer Opferschaft.

In den nächsten drei Abschnitten wird die Entstehung einer globalen Opferschaft
nachgezeichnet, die einen Wandel der globalen Umwelt nationaler Transitional
Justice-Prozesse bedeutet, durch den der Aufarbeitung von Makrogewalt neue An-
forderungen gestellt werden.

Die globale Diffusion der Menschenrechte

Ein wesentlicher Aspekt für die Entstehung einer globalen Opferschaft und der cha-
rismatischen Autorität des Opfers in den Transitional Justice-Prozessen seit An-
fang der 1990er Jahre ist die globale Diffusion von Menschenrechten. Das Transiti-
onal Justice-Konzept ist von Beginn an eng mit der globalen Institutionalisierung
der Menschenrechte und der transnationalen Menschenrechtsbewegung verbunden
(Arthur 2009: 358-361). Zahlreiche Arbeiten, u.a. der world-polity-Forschung ha-
ben gezeigt, dass die Universalisierung der Menschenrechte zu einem institutionel-
len Wandel der weltkulturellen Umwelt geführt hat, in die Staaten und kollektive
Akteure eingebunden sind und aus der sie ihre Legitimität beziehen (Meyer 2000).
Mit der weltweiten Diffusion der Menschenrechte entsteht für Staaten der normati-
ve Zwang, massive Menschenrechtsverletzungen nicht ungesühnt zu lassen. Durch
die globale Institutionalisierung von Menschenrechten, die sich vor allem in und
durch das internationale Recht vollzog, änderte sich auch das Verhältnis zwischen
Individuum und Staat. Während das westfälische System um die Idee unbedingter
staatlicher Souveränität gebaut war, hat die rechtliche Kodifizierung der Menschen-
rechte das Individuum zum internationalen Rechtssubjekt gemacht, dessen grundle-
gende Rechte der Staat auch nicht im Namen staatlicher Souveränität verletzen darf
(Koenig 2008: 99). Wichtige Stationen dieser Entwicklung waren neben der VN-
Charta und den Nürnberger Prinzipien von 1946 die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte von 1948, die ebenfalls 1948 verabschiedete Völkermordkonventi-
on, die ein Jahr später in Kraft getretenen Genfer Konventionen sowie die Men-
schenrechtspakte von 1966 und die Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen
von 1977. Den bislang letzten Schritt auf der globalen Ebene markierte die Grün-
dung des Internationalen Strafgerichtshofs 2002 und hier insbesondere die institu-
tionelle Stärkung der Opferrechte im Status des ICC. Das erste Verfahren am ICC
begann Anfang 2009 gegen Thomas Lubanga. An diesem Verfahren partizipierten
bislang 123 Opfer, vertreten durch sieben Anwälte. Opferpartizipation erscheint
vielen Autoren als ein wichtiger Bestandteil des ICC und als Ausdruck einer Stär-
kung der menschenrechtlichen Perspektive innerhalb des Völkerrechts, auch wenn
sie zugleich eine Herausforderung für das Recht des Angeklagten auf ein faires
Verfahren gelten kann (Baumgartner 2008; Safferling 2003). Neben diesen Ent-
wicklungen auf der globalen Ebene sind für die weltweite Diffusion der Menschen-
rechte auch die regionale Normverankerung insbesondere durch regionale Gerichts-
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barkeiten wie den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den Interame-
rikanischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie die Interamerikanische Men-
schenrechtskommission von Bedeutung (Lutz/Sikkink 2001).

Dieser globale institutionelle Wandel hat dazu geführt, dass Massenverbrechen –
und vor allem solche, die von staatlichen Akteuren verübt wurden – als Menschen-
rechtsverletzungen betrachtet wurden und werden konnten (vgl. auch Bonacker et
al. 2011: 118-120). Individuelle Menschenrechte wurden damit zum zentralen Re-
ferenzrahmen für Transitional Justice-Ansätze. Dies gilt umso mehr für die zweite
und dritte Phase der Entwicklung des Transitional Justice-Konzepts, vor allem für
die Transitionsprozesse in Lateinamerika (Arthur 2009: 343-348). Kiyoteru Tsutsui
(2006) hat gezeigt, wie die globale Diffusion von Menschenrechtsnormen dazu ge-
führt hat, dass soziale Bewegungen, Aktivisten und Bürger vergangene Gewalttaten
dadurch als Menschenrechtsverletzungen betrachten konnten. »This shared under-
standing facilitates a construction of actorhood among those who were resigned to
the status quo, encouraging them to engage in activism« (Tsutsui 2006: 335).

Diese menschenrechtliche Interpretation von Massengewalt hat eine spezifische
Konstruktion des Opfers zur Folge. Es wird im Rahmen des Menschenrechtsdiskur-
ses als Individuum betrachtet, dessen Grundrechte verletzt worden sind. Die Aufar-
beitung von Massengewalt erscheint vor diesem Hintergrund deshalb als zwingend,
weil eine Menschenrechtsverletzung nicht ungesühnt bleiben darf. Im Gegensatz
dazu stand in den Nürnberger Prozessen noch die Verletzung der Souveränitäts-
rechte im Vordergrund. Konsequenterweise wurde in diesen Prozessen auch nicht
auf Zeugenaussagen von Opfern und Überlebenden zurückgegriffen, sondern vor-
wiegend auf Bildmaterial. Erst in dem Maße, wie Transitional Justice als men-
schenrechtlich fundierter, globaler Ansatz zur Aufarbeitung von Massengewalt als
Menschenrechtsverletzung etabliert wurde, erhielt das Opfer eine prominente Stel-
lung.

Mit der stärkeren Implementierung kollektiver Rechte innerhalb des globalen
Menschenrechtsregimes wird zudem, wie Matthias Koenig (2008) gezeigt hat, der
enge Zusammenhang zwischen nationaler kollektiver Identität, Staatsbürgerschaft
und individuellen Rechten entkoppelt. Staaten werden letztlich gezwungen, kollek-
tive Identitäten unterhalb und jenseits nationaler Identitäten anzuerkennen. Die Op-
fer von Makrogewalt erscheinen mithin nicht nur als Opfer, deren staatsbürgerliche
Rechte verletzt wurden, sondern unter Umständen auch als Angehörige verfolgter
Gruppen. Damit wird zum einen staatliche Gewalt gegen subnationale Gruppen de-
legitimiert, zum anderen erscheinen Kollektive im Rahmen von Transitional Justi-
ce als globalem Modell der Vergangenheitsaufarbeitung – bereits mit der VN Ge-
nozid-Konvention von 1948 – als legitime Einheiten.

Die aktive Beteiligung von Opfern an Transitional Justice-Prozessen lässt sich
insofern auch als ein Ergebnis der globalen Diffusion der Menschenrechte verste-
hen, durch die legitime Akteure – individuelle Opfer, die als Nebenkläger agieren,
Opfergruppen oder advokatorische soziale Bewegungen – generiert werden. Micha-
el Humphrey (2003) hat diesen Zusammenhang für die südafrikanische Wahrheits-
kommission herausgearbeitet. Diese Beteiligung hat vorausgesetzt, dass die Apart-
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heid als Menschenrechtsverletzung verstanden werden konnte und dass individuelle
Opfer als Akteure – auch im Kontext ihrer Gruppenzugehörigkeit – dadurch auftre-
ten konnten, dass sie Opfer einer solchen Verletzung geworden sind. Dies bildet
auch die Grundlage für die Entstehung kollektiver Akteure, die Opferinteressen
vertreten und Opfer öffentlich repräsentieren. Um als legitime Akteure zu gelten,
beziehen sich diese Gruppen – ebenso wie die einzelnen Individuen und Institutio-
nen wie Gerichte und Kommissionen – auf den menschenrechtlichen Status des
Opfers. »Human rights law and discourse have made the fate of victims of human
rights abuses the primary focus of political and legal intervention in societies that
have experienced mass atrocities« (Humphrey 2003: 184). Die Notwendigkeit der
Aufarbeitung von Massenverbrechen wird primär mit der Notwendigkeit begrün-
det, die Würde des individuellen Opfers wiederherzustellen. Dafür reichen Straf-
verfahren allein häufig nicht aus, weshalb zusätzlich vor allem mit Blick auf die
Verletzung kollektiver Rechte Mechanismen der restorative justice entwickelt wur-
den und Opfer aktiv in internationalisierte Strafprozesse einbezogen werden. Die
internationale Verrechtlichung der Menschenrechte und ihre globale Diffusion ha-
ben damit das individuelle Opfer – ob als Individuum oder als Mitglied einer ver-
folgten Gruppe – mit einer charismatischen Autorität ausgestattet, die zum Aus-
gangspunkt aller Bemühungen um eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit und
die Aufdeckung von Wahrheit nach Massenverbrechen geworden ist.

Opferschaft und Trauma

Die globale Verbreitung der Vorstellung des Opfers als eines verletzten, beschädig-
ten Individuums, um das man sich kümmern muss, das Sympathie und gesellschaft-
liche Aufmerksamkeit genießt, geschieht nicht nur im Medium des Rechts und
durch die Verbreitung und Durchsetzung von Normen. Vielmehr ist für die erfolg-
reiche Einforderung von Rechten oder für das Plädoyer einer stärkeren Berücksich-
tigung von Bedürfnissen unter modernen Bedingungen der Rekurs auf wissen-
schaftliches Wissen eine zentrale Voraussetzung. Es ist einfacher, Rechte für etwas
einzufordern, wenn man auf eine wissenschaftliche Analyse zurückgreifen kann,
die zeigt, dass diese Rechte mit Bedürfnissen und übergeordneten Interessen kor-
respondieren (Meyer/Jepperson 2000). Gerade die Sympathie und die Mobilisie-
rung der Unterstützung von Opfern rekurriert nicht nur auf deren Rechte, sondern
in hohem Maße auf das Leiden der Opfer. Um dieses Leiden zu verstehen und plau-
sibel zu machen, bedarf es unter den Bedingungen einer rationalistischen Kultur
mehr als Empathie bzw. diese Empathie beruht letztlich darauf, dass wir wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse darüber haben, was Gewalterfahrungen bei Indi-
viduen bewirken. Opferschaft im Sinne einer spezifischen kulturellen Konstruktion
des Opfers und einer damit einhergehenden Legitimation kollektiven Handelns für
oder im Namen der Opfer entsteht nicht zuletzt aus einem wissenschaftlichen Dis-
kurs über die Folgen von Gewalterfahrungen. Für die Entstehung einer globalen
Opferschaft ist deshalb neben der Institutionalisierung der Menschenrechte der wis-
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senschaftliche Diskurs um die physische und psychische Verletzung des Opfers
zentral. Vor allem die psychologische Konzeption traumatischer Erfahrungen führt
dazu, Massengewalt als eine individuelle Verletzung eines Opfers zu betrachten,
dem geholfen und in dessen Namen interveniert werden muss. Zugleich ergibt sich
dadurch die Möglichkeit, eine Bestrafung von Tätern, die diese Rechte verletzt ha-
ben ebenso einzufordern wie eine Beteiligung und eine Entschädigung von Opfern.

Eine zweite Entwicklung neben der Verbreitung der Menschenrechte macht diese
Forderung verständlicher: Die Verletzung des Opfers ist nicht nur eine Verletzung
seiner Rechte, sondern auch seiner physischen und psychischen Integrität. Die Ge-
schichte der wissenschaftlichen Konzeption des Traumas ist Didier Fassin und Ri-
chard Rechtman (2009: 77-98) zufolge zugleich eine Geschichte des Wandels vom
Verdacht, dem das Opfer ausgesetzt wird, zur Anerkennung und moralischen Auf-
wertung des Opfers durch das Konzept des Traumas. Das Ergebnis dieses Wandels
ist die Entstehung eines Opfercharismas.

Fassin/Rechtman machen deutlich, dass seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit der
Vorstellung eines inakzeptablen Leidens die Frage der Kompensation verbunden
war. Dennoch sollte es bis Mitte des 20. Jahrhunderts dauern, bis die traumatische
Verletzung Teil eines Modells der Opferschaft und damit der Vorstellung wurde,
dass die Verletzung Anlass zur Mobilisierung von Hilfe und Unterstützung ist. Vor
allem während des Ersten Weltkriegs wurden traumatisierte Soldaten nicht als Op-
fer betrachtet. Vielmehr wurden die Symptome der Traumatisierung als Zeichen
der Schwäche und als Strategie zur Erlangung persönlicher Vorteile gedeutet, die
letztlich auf unpatriotische Einstellungen zurückgeführt wurden. Erst in den 1940er
Jahren erschien Traumatisierung im Rahmen der forensischen Psychologie als eine
Krankheit – mit der Folge, dass Opfern ein Recht auf Kompensation zuerkannt
wurde. In Bezug auf die traumatisierten Soldaten stellte sich hingegen das Problem,
dass diejenigen, die als Helden aus dem Krieg zurückkehrten, schwerlich als traum-
atisierte Opfer dargestellt werden konnten:

»In 1946, the suffering of these soldiers who had been psychologically destroyed by the
war was considered only a pale reflection on the reality of war, which must be hidden
from view – not in order to conceal the horrors of war (they were well known and wide-
ly condemned), but because the suffering of a group of men who were more vulnerable
than others said nothing about the war itself. It simply exposed the intimate inner life of
a few who could not or did not know how to stand up to war. These ravaged combatants
were not victims whom it was possible to honour for their courage or their sacrifice«
(Fassin/Rechtman 2009: 70).

Erst mit der Schilderung und Aufarbeitung der Erfahrungen der Überlebenden
des Holocausts wurde die Verbindung zwischen Opferschaft und Traumatisierung
möglich (vgl. Bouris 2007: 53-74). Im Gegensatz zur Traumatisierung des Soldaten
durch die Kampferlebnisse erschien das Trauma nun als etwas, das vollkommen
entkoppelt vom individuellen Handeln war. Warum jemand zum Opfer wurde, hatte
nun nichts mehr mit eigenen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten zu tun. Die Frage war
nicht mehr, warum jemand traumatisiert werden konnte, sondern warum er es über-
haupt geschafft hatte, zu überleben. Unter anderem aus diesem Grund, aber auch,
weil die Psychoanalyse die forensische Psychologie als psychologische Leitwissen-
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schaft abgelöst hatte, wurden die Überlebenden aufgefordert, zu erzählen und zu
berichten, was in den Konzentrationslagern geschah. Die Erzählungen galten im
Rahmen der Psychoanalyse nicht nur als Bestandteil der Rekonstruktion des Ge-
schehens, sondern als Mittel zu dessen individueller Bewältigung.

Der endgültige Durchbruch einer Verknüpfung von Opferschaft und Traumatisie-
rung geschieht Fassin/Rechtman zufolge aber erst in den 1980er Jahren. Hat die
Schilderung der Holocaust-Überlebenden im Rahmen einer psychoanalytischen
Konzeption des Bezeugens schon gezeigt, dass Traumatisierung eine universelle
und menschliche Erfahrung ist, wird mit der Einführung des Konzepts der posttrau-
matischen Belastungsstörung (PTBS) endgültig deutlich, dass es eine klinische Er-
klärung für Traumata jenseits individueller Dispositionen gibt. Traumatisierung
wird fortan nicht mehr als Folge einer Persönlichkeitsstörung betrachtet, sondern
als normale innerpsychische Reaktion auf extreme äußere Einwirkungen. Das äuße-
re Ereignis ist die entscheidende Ursache für das Trauma. »This about-turn from
previous theories was remarkable: for the first time, under the definition proposed
1980, the formerly pathological response had become a normal response to an ab-
normal situation« (Fassin/Rechtman 2009: 87). Erst dadurch war es möglich, die
Traumatisierten als Opfer zu sehen.

Aus den Verdächtigen, die sich um des eigenen Vorteils willen oder aufgrund ei-
ner persönlichen Schwäche einer extremen Situation nicht gewachsen zeigen, sind
durch diesen Wandel im wissenschaftlichen Diskurs Opfer geworden, für die es
gilt, Therapien zu entwickeln und die Entschädigung von denen erwarten dürfen,
die für ihr Leiden verantwortlich sind. Die Neukonzeption des Traumas, vor allem
der PTBS, hat ein Deutungsmuster entstehen lassen, durch das Opfer als durch an-
dere verletzte Individuen erscheinen, denen auf der Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse geholfen werden muss und werden kann.

Der Wandel dieses Deutungsmusters erscheint mithin als wichtiger Baustein in
der Entstehung einer globalen Opferschaft. Im Kontext der Entwicklung und der
globalen Verbreitung von Transitional Justice als Modell der Vergangenheitsaufar-
beitung spielt das Konzept des Traumas und der PTBS in der zweiten, vor allem
aber in der dritten Generation seit den 1990er Jahren eine bedeutende Rolle (Flet-
cher et al. 2010). Sie ist Ausdruck einer gestiegenen Bedeutung des Opfers in Tran-
sitional Justice-Prozessen, denn die Betonung der Opferperspektive hat zu einer
Entwicklung und Implementierung von psychologischen Programmen der individu-
ellen Traumabearbeitung sowie von Instrumenten der reparative justice geführt
(McGrattan 2009: 165; Danieli 2009: 351-357). Dazu gehören neben dem öffentli-
chen Bezeugen auch die öffentliche Rehabilitation und die symbolische und materi-
elle Kompensation. Insgesamt geht es dabei darum, Opfer zu reintegrieren und
handlungs- sowie teilhabefähig zu machen (Regner 2005: 75-101). Insbesondere
die Debatte um eine Reviktimisierung durch Transitional Justice zeugt davon, dass
die Bedürfnisse des individuellen Opfers in das Zentrum von Transitional Justice
gerückt sind. So mehren sich Untersuchungen über die Auswirkung von Transitio-
nal Justice-Maßnahmen wie Wahrheitskommissionen und der damit verbundenen
öffentlichen Zeugenschaft auf die Bearbeitung und Überwindung der Traumatisie-
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rung (vgl. Hamber 2009; Mendelhoff 2009) und Studien, die Transitional Justice-
Maßnahmen und hier insbesondere Gerichtsverfahren mit Blick auf die Opferbe-
dürfnisse nach Traumabearbeitung evaluieren (vgl. Swartz/Drennan 2000; Brou-
néus 2008).

Das Trauma- und PTBS-Konzept abstrahiert weitestgehend von örtlichen Gege-
benheiten und lokalen Traditionen und operiert auf der Basis abstrakter Regeln und
wissenschaftlicher Deutungsschemata, die sich genau deshalb global verbreiten und
unabhängig von spezifischen Traumatisierungsumwelten relativ ähnlich sind (Sum-
merfield 1999). Es ist, mit anderen Worten, ein rationalisiertes Element in einer ra-
tionalisierten Konzeption des Opfers. Der Trauma-Diskurs konstituiert als sein
Subjekt das verletzte, in seiner psychischen Integrität, seinen Bedürfnissen und Ka-
pazitäten beschädigte Individuum, dem geholfen werden muss. Er legitimiert mit-
hin rationalisierte Andere, stellvertretend und helfend im Sinne einer Rekonstrukti-
on von Akteurschaft zu handeln. Nichts zu tun, die traumatisierten Opfer zu igno-
rieren, sie in Ruhe zu lassen und ihr Schweigen und gegebenenfalls ihre Passivität
hinzunehmen, erscheinen auf dieser Grundlage als illegitim. Transitional Justice
wird deshalb nicht nur als Verfolgung der Täter und als Projekt einer institutionel-
len Reform, sondern seit Beginn der 1990er Jahre auch als Instrument zur individu-
ellen Heilung aufgefasst: »The emphasis on victims has also given rise to a series
of psycho-sociological and ›restorative‹ policy proposals« (McGrattan 2009: 165).

In ihrer Studie von 2009 heben Fassin/Rechtman hervor, dass dieser wissen-
schaftliche Diskurs zum Trauma das Opfer als jemanden erscheinen lässt, der auf
eine spezifische, aber letztlich normale Weise auf eine gewaltbehaftete Situation re-
agiert. Die Erklärung und Offenlegung der Symptome eines Krankheitsbildes sind
wiederum von sozialen Bewegungen zum Anlass genommen worden, Opferrechte
einzuklagen und dabei davon ausgehen zu können, dass Opfer nicht mehr als neu-
rotisch stigmatisiert werden. Im Gegenteil: Das Opfer gewinnt damit eine Autorität,
die es fast unmöglich erscheinen lässt, seine Bedürfnisse zu ignorieren. Es werden
Instrumente und Untersuchungsdesigns entwickelt, um herauszufinden, was Opfer
wünschen, was sie erwarten und wie eine Reviktimisierung verhindert werden
kann.

Opferrechte und Opfer-Anwaltschaft

Neben der Diffusion der Menschenrechte, die es ermöglicht, Massengewalt als in-
dividuelle Verletzung von Rechten zu betrachten, und der Entstigmatisierung
Traumatisierter, durch die das Opfer als hilfsbedürftig und unterstützungswürdig
erscheint, ist es vor allem auch das advokatorische Handeln sozialer Bewegungen
und dabei insbesondere das der Opferrechts-NGOs, das zu einer Herausbildung ei-
ner globalen Opferschaft geführt hat.

Die Opfer-Anwaltschaft (advocacy) durch NGOs begann in den 1960er Jahren
mit dem Ziel, die Rolle und Rechte von Verbrechensopfern in Strafverfahren zu
stärken. Den größten Einfluss hatten sie in Ländern mit einem common law-Rechts-
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system. In diesen Ländern sind Opferrollen in Gerichtsverfahren traditionell deut-
lich eingegrenzter als in civil law-Systemen. Das Kernargument der Opferrechtsbe-
wegung lautete, dass den Rechten der Opfer im Strafverfahren mehr Aufmerksam-
keit geschenkt werden muss. »In a very important sense, the crime ›belongs‹ to the
crime victim; therefore, the victim is entitled to expect the legal system to serve his
interests [...] consistent with justice and fairness« (Cardenas 1986: 384).

Charles Trumbull (2008) hat den Erfolg der Opferrechtsbewegung in den USA,
in Großbritannien und vor allem im internationalen Recht herausgearbeitet. Der
US-Kongress hat zwei Gesetze erlassen, um Opferinteressen in Gerichtsverfahren
zu schützen. Neben anderen Verfahrensrechten garantiert bspw. die Victims Bill of
Rights (2005) dem Opfer »the right to have an advisory role in prosecutorial decisi-
ons, to be present at all proceedings, and to have information about the conviction
and sentencing of the defendant« (Trumbull 2008: 782). Die US-amerikanische Op-
ferrechtsbewegung begann, wie viele Opfergruppen, mit Unterstützungs- und
Dienstleistungen für Opfer und wurde erst im weiteren Verlauf zu einer advokatori-
schen Bewegung. Christine Edmunds und Thomas Underwood (2003) zählen zwölf
große und einflussreiche victims advocacy groups in den USA und zahlreiche vic-
tims assistance-Programme. Ein wesentlicher Erfolg der Bewegung war es, so die
Autoren, dass Opfer in den meisten US-Bundesstaaten mittlerweile auf unterschied-
liche Art und Weise an Verfahren teilnehmen können, während die Verfassung der
USA ursprünglich keine Opferrechte kannte. »Through the initial efforts of a few,
victims’ rights and services have become a part of the public consciousness and, as
a result, are reflected in public policy« (Edmunds/Underwood 2003: 237).

Für die globale Verbreitung von Opferrechten war die VN-Resolution 40/34
(»Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power«) von 1985 ein entscheidender Schritt. Vor allem zwei darin enthaltende
Prinzipien verkörpern die weltweite Anerkennung von Opferrechten: »Victims
should be treated with compassion and respect for their dignity« und »[victims] are
entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress«. Die Prinzipi-
en der VN-Resolution fordern Staaten auf, dass Opfer ihre Sichtweisen und Belan-
ge während des Verfahrens präsentieren können, dass die Zufriedenheit der Opfer
mit Verfahren berücksichtigt wird und dass Verzögerungen in Verfahren zu ver-
meiden sind. 2005 hat die VN-Menschenrechtskommission in Anlehnung an die
Resolution 40/34 die »Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy
and Reparation of Victims of Violations of International Human Rights and Huma-
nitarian Law« verabschiedet. Diese Richtlinien verweisen auf die Notwendigkeit,
auch Opfern internationaler Verbrechen ähnliche Rechte einzuräumen. »Most im-
portantly, the Guidelines state that victims of violations of international human
rights law have the right to ›equal and effective access to justice‹, ›reparation for
harm suffered‹, and ›access to relevant information concerning violations and repa-
ration mechanisms‹« (Trumbull 2008: 784). Die Richtlinien betonen dabei, dass sie
einem opferzentrierten Ansatz folgen, weil sich die internationale Gemeinschaft so-
lidarisch mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen erklärt.
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Transnationale Opferrechtsnetzwerke haben auch maßgeblichen Anteil an der
Implementierung der Opferbeteiligung im Römischen Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs. Dies geht nicht nur auf die NGO Coalition for an International
Criminal Court zurück (Glasius 2006: 497), sondern vor allem auch auf die massi-
ve Kritik von Opfergruppen an den Tribunalen zu Jugoslawien und Ruanda. Gegen
den ICTR haben Opfergruppen eingewandt, »that the ICTR (1) hired investigators
who had participated in genocide, (2) provided inadequate protections for victims
and witnesses testifying at trial, (3) permitted defense counsel to harass victims, (4)
failed to protect victim confidentiality, (5) did not let victims meaningfully partici-
pate at trial, and (6) did not permit victims to claim reparations« (Trumbull 2008:
787). An beiden Tribunalen kritisierten Opferrechtsgruppen, dass Opferinteressen
als belanglos für die Verfahren angesehen wurden. Mit dieser Erfahrung im Hinter-
grund haben zahlreiche NGOs für eine Stärkung der Opferinteressen und ‑beteili-
gungsrechte am ICC plädiert.

Tatsächlich verfügen Opfer im Römischen Statut über bislang nicht gekannte
Partizipationsmöglichkeiten:

»Where the personal interests of the victim are affected, the Court shall permit their
views and concerns to be presented, and considered, at stages of the proceedings deter-
mined to be appropriate by the Court, and in a manner which is not prejudicial to or in-
consistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial« (Rome Statute of
the International Criminal Court 1998, Article 68 (3)).

Der ICC spricht Opfern in allen Phasen des Prozesses eine wichtige Rolle zu, vor
allem, neben der Möglichkeit, Entschädigungen zu erhalten, die Möglichkeit, eine
eigene Anklagevertretung auszuwählen. Die Verfahrensregeln des ICC sehen vor,
dass Opfer eine Eröffnungs- und eine Abschlusserklärung abgeben und um Erlaub-
nis bitten können, beispielsweise durch Zeugenbefragung in das Verfahren einzu-
greifen (McKay 2008: 2-3).

Die Beteiligung von Opfern an Strafverfahren, die vor allem im Zusammenhang
der Aufarbeitung von Makroverbrechen lange Zeit nicht vorgesehen war, ist nicht
nur vom ICC, sondern auch von anderen internationalen und regionalen Menschen-
rechtsorganen wie dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und dem Inter-
amerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte als ein elementares Recht der Op-
fer anerkannt worden. Die Entwicklung internationaler Normen und Standards, die
Opferrechte in Strafverfahren festlegen, haben zwar, bis auf wenige Ausnahmen,
keine unmittelbare rechtliche Bindung, aber sie bringen ein weit verbreitetes Ideal
zum Ausdruck, dass Opfer auch an Strafverfahren im Rahmen von Transitional
Justice-Prozessen unmittelbar beteiligt sein sollten – auch, um damit die Legitimi-
tät und Funktionalität der Verfahren zu erhöhen (Findlay 2009: 191-193). »In many
parts of the world surviving victims already are participating in criminal trials or
are promoting reforms to increase their standing to do so« (Aldana-Pindell 2004:
686). Raquel Aldana-Pindell (2004) spricht deshalb auch von einer entstehenden
Universalität von Opferrechten bei Strafverfahren in Fällen staatlich unterstützter
oder ausgeführter Gewalt.

Aufsätze

26

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2012-1-5 - am 23.01.2026, 00:39:31. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/0946-7165-2012-1-5
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Diese Entwicklung einer Verrechtlichung der Opferbeteiligung in nationalen und
internationalen Strafverfahren ist, so lässt sich festhalten, im Wesentlichen durch
transnationale »Opfer-Anwaltschafts-NGOs« betrieben worden, die die Opfer-Ak-
teurschaft damit zum einen auch rechtlich verankert haben und zum anderen selbst
durch diese Akteurschaft im Sinne eines helfenden, advokatorischen Handelns legi-
timiert sind. Neben den Anwaltschafts-NGOs spielen auch epistemic communities,
allen voran die Viktimologie, eine wichtige Rolle bei dieser Verankerung, denn ge-
rade durch scheinbar interesselose Akteure wie wissenschaftliche Vereinigungen
und Netzwerke wird autoritatives, kontextunabhängiges Wissen über das Opfer ge-
neriert (vgl. Letschert/van Dijk 2011; Elias 1986). Im Ergebnis dieser globalen Ent-
wicklung wird das Opfer jetzt nicht nur als in seinen Rechten und seiner Integrität
verletztes Individuum betrachtet, sondern es hat als Opfer auch besondere Rechte.
In den letzten Jahren haben Staaten diese Rechte in immer stärkerem Maße imple-
mentiert (Letschert/Groenhuijsen 2011: 18-20). Dieser Wandel ist nicht nur Teil
der globalen Opferschaft, er ist auch insofern deren Resultat, als rationalisierte An-
dere die Umwelt staatlichen Handelns so verändert haben, dass diese am Charisma
des Opfers nicht mehr vorbeisehen können, wollen sie nicht einen Reputationsver-
lust riskieren. Dies gilt erst recht für Staaten, aber auch internationale Akteure, die
in der Vergangenheitsaufarbeitung engagiert und daran interessiert sind, dass der
Transitionsprozess international und national als legitim betrachtet wird.

Globale Opferschaft

Die drei hier rekonstruierten Prozesse führen dazu, dass ein globales Modell der
Opferschaft entsteht und verbreitet wird. Es mag weitere wichtige Faktoren und
Entwicklungen geben, die, will man eine Geschichte der Globalisierung von Opfer-
schaft schreiben, zu berücksichtigen sind. Beispielsweise müsste die Geschichte der
Viktimologie als einflussreiche epistemic community genauer rekonstruiert werden,
ebenso fehlen bislang empirische Studien, die die Entstehung und den Einfluss
transnationaler Netzwerke auf nationale Opferpolitiken zeigen – insbesondere in
Bezug auf den Transfer von Wissen und Strategien. Auch die in einigen westlichen
Staaten zu beobachtende Opferfokussierung im nationalen Strafrecht bzw. in der
öffentlichen Debatte um Strafrecht, die, wie Jan Philipp Reemtsma und Winfried
Hassemer (2002) für Deutschland gezeigt haben, häufig mit einer repressiveren
Einstellung zum Strafrecht einhergeht, müsste vor allem mit Blick auf länderüber-
greifende Ähnlichkeiten empirisch untersucht werden. Im Rahmen von nationalen
Aufarbeitungsprozessen wäre hier allen voran das ICTJ mit seinen zahlreichen op-
ferorientierten Projekten im Rahmen nationaler Aufarbeitungsprozesse zu nennen,
aber auch die Kontakte zwischen international operierenden Menschenrechts-
NGOs und nationalen und lokalen Opferrechtsgruppen sowie Interaktionen zwi-
schen nationalen Gruppen.

Angesichts der Entstehung und Verbreitung globaler Opferschaft wäre einerseits
eine Ähnlichkeit der Opferpolitiken und der Opferfokussierung in unterschiedli-
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chen nationalen Kontexten sowohl in Bezug auf die Bedeutung von Opfern in der
öffentlichen Debatte um Verbrechen und Verbrechensbekämpfung als auch speziell
bei der Aufarbeitung schwerer Menschenrechtsverletzungen zu erwarten. Anderer-
seits lassen die hier zugrunde gelegten neoinstitutionalistischen Annahmen vermu-
ten, dass innerhalb nationaler Transitional Justice-Prozesse vermehrt Akteure auf-
treten, die das Opfer zum Mittelpunkt des eigenen Handelns machen und eine ratio-
nalisierte und standardisierte Vorstellung von Opferschaft verbreiten. Beides, die
Opferfokussierung und die Präsenz von Organisationen, die sich als Anwälte, Bera-
ter oder Unterstützer der Opfer verstehen, kann als Effekt einer globalen Verbrei-
tung von Opferschaft als einem solchen rationalisierten und gegenüber lokalen Be-
dingungen und Traditionen weitestgehend neutralen Modell verstanden werden.
Bislang können lediglich vereinzelte empirische Evidenzen diese Vermutung unter-
mauern, vonnöten wären ländervergleichende Untersuchungen und Längsschnitt-
studien, die den Wandel hin zu einer Opferfokussierung belegen, und ihn zugleich
auf globale Prozesse zurückführen können.

Dass nationale Transitional Justice-Prozesse spätestens ab den 1990er Jahren
Opfer zunehmend – wenigstens rhetorisch – in den Mittelpunkt rücken, liegt daran,
dass globale Opferschaft dem Opfer eine charismatische Autorität verleiht, die von
rationalisierten Anderen (INGOs, IOs) mobilisiert wird und damit Erwartungen ent-
stehen lässt, dass Opfer in höherem Maße an der Aufarbeitung von Verbrechen be-
teiligt sind. Diese Autorität entsteht dadurch, dass das Opfer als ein in seinen Rech-
ten und seiner Integrität verletzter und beschädigter Akteur erscheint, dem geholfen
werden muss, seine Akteurschaft zurückzuerlangen – also wieder zu einem aktiven,
Ziele verfolgenden und verantwortlichen Individuum zu werden. Die globale Ver-
breitung der Menschenrechte war für diese Konstitution globaler Opferschaft inso-
fern zentral, als dadurch das Opfer als Akteur, als Ziele verfolgendes und Rechte
besitzendes Individuum erscheint. Massengewalt kann auf dieser Grundlage als in-
dividuelle Verletzung interpretiert werden, die eine entsprechende Reaktion gegen-
über einem verletzten Individuum nahelegt. Damit wird die Autorität gleichsam
vom Staat und von Kollektiven auf das Individuum zumindest teilweise verlagert.
Massengewalt erscheint jetzt nicht nur als Verletzung staatlicher Souveränitätsrech-
te, sondern in erster Linie als Verletzung individueller Rechte.

Der zweite wichtige Prozess für die Entstehung einer charismatischen Autorität
des Opfers war der Wandel des Deutungsmusters traumatischer Erfahrungen, der
zum einen ermöglichte, die Verletzung auch als eine psychische Beschädigung zu
verstehen und zum anderen das Opfer entstigmatisiert wurde. Darüber hinaus be-
ruht die Autorität des Opfers nun auch auf einer wissenschaftlichen Analyse der
Folgen von Gewalterfahrungen und damit auf einem rationalen und universalen
Wissen, das in modernen Gesellschaften zu einer zentralen Quelle von Autorität ge-
worden ist.

Beide Prozesse führen zu einer, etwa durch die VN-Konventionen oder durch
weltweite Standards der Behandlung von Traumatisierten, global institutionalisier-
ten Sichtweise, dass die Gewalterfahrung des Opfers kein Schicksal, sondern eine
Menschenrechtsverletzung darstellt und dass die Reaktion des Opfers keine Schwä-
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che, sondern Folge einer Verletzung ist. Die zunehmende Beteiligung von Opfern
im Strafrecht zeugt von der charismatischen Autorität des Opfers, das als Opfer
nicht weiter begründen muss, warum es für die Aufarbeitung von Verbrechen von
zentraler Bedeutung ist. Gleiches gilt für die rationalisierten Anderen, die das Mo-
dell der Opferschaft weiterentwickeln und verbreiten und sich als »Opfer-Unter-
nehmer« (Münkler/Fischer 2000: 350) in verschiedenen Rollen, etwa als Berater,
Helfer und Anwälte des Opfers engagieren. Ein wesentliches Element der globalen
Opferschaft ist die Rechtfertigung von Interventionen, Behandlungen, Befragungen
und natürlich die Erhebung von Ansprüchen. Fassin/Rechtman weisen dabei darauf
hin, dass der Umfang der internationalen Mobilisierung zugunsten von Opfern
durchaus unterschiedlich sein kann:

»It was clear to all that the international mobilization, including action around trauma,
was much greater after the tsunami in Thailand than after the earthquake in Pakistan,
principally because the tsunami affected Western tourists who were immediately offered
support by the clinical psychology units made available to them, while no Westerners
were involved in the earthquake. Recognition of trauma, and hence the differentiation
between victims, is largely determined by two elements: the extent to which politicians,
aid workers, and mental health specialists are able to identify with victims, in counter-
point to the distance engendered by the otherness of the victims« (Fassin/Rechtman
2009: 282).

Bouris (2007: 35-52) argumentiert, dass damit auch das Problem auftaucht, zwi-
schen guten, d.h. reinen, unschuldigen, anständigen und schlechten Opfern unter-
scheiden zu müssen. Dem Idealbild des Opfers entsprechen nicht zufällig Frauen,
Kinder und Zivilisten, auf jeden Fall aber nicht kämpfende Männer, die aber nichts-
destotrotz Opfer, bspw. von sexueller Gewalt, werden können. Globale Opferschaft
meint beides: auf der einen Seite die globale Verbreitung eines spezifischen, ratio-
nalisierten Bildes des Opfers, verbunden mit einem Bündel an legitimen Hilfs- und
Unterstützungsmaßnahmen, auf der anderen Seite erscheint es aus diesem Grund
auch von Nutzen, sich öffentlich als Opfer zu präsentieren. Fassin/Rechtman (2009:
88-89) zeigen am Beispiel der Diskussion um das My-Lai-Massaker, dass mit der
medizinischen und psychologischen Definition der PTBS das Problem entsteht,
dass sich Soldaten, die für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, genau dieser Ver-
antwortung mit dem Verweis auf ihren Opferstatus zu entziehen versuchen. In
Transitional Justice-Prozessen geht es nicht zuletzt darum, als Opfer anerkannt zu
werden, um Ansprüche auf Reparation stellen zu können. Opfer-Organisationen
kommt hier, wie Rombouts (2004) für Ruanda demonstriert hat, häufig die Rolle
des gatekeeper zu, der darüber entscheidet, welche Opfer öffentlich Gehör finden
und in den Genuss von Entschädigungszahlen kommen.

Fazit

In der Debatte, ob Amnestien ein legitimes Instrument seien, um nach dem Ende
von Gewalt und Unterdrückung einen Übergang zu Frieden und Versöhnung zu er-
reichen, gab es in den 1980er Jahren im Prinzip zwei Positionen: eine menschen-
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rechtliche, die den internationalen Kampf gegen Straflosigkeit und die Weiterent-
wicklung des Völkerrechts als prioritär einstufte und sich folglich gegen jede Form
der Amnestie wandte, und eine demokratietheoretische, die Amnestien dann als le-
gitim betrachtete, wenn sie auf demokratischem Wege zustande kämen. In ihrer
Rückschau auf diese Debatte hält Orentlicher (2007) als eine der Protagonistinnen,
die sich für die erste Position ausgesprochen hatte, fest, dass die menschenrechtli-
che Position zwar damals schon die Opferperspektive in den Mittelpunkt gestellt
habe, darüber hinaus aber heute die Frage aufgeworfen werde, ob eine solche Op-
ferperspektive nicht auch dazu führen könne, dass sich die Opfer für Amnestien
und gegen Strafverfolgung aussprechen dürften. Vor allem mit Blick auf die prob-
lematische Situation in Uganda, wo die Strafverfolgung durch den ICC der Kon-
fliktlösung unter Umständen im Wege steht, fragt sie:

»If victims’ agency is a crucial value, does it not follow that victims should be able opt
out of these international norms if, say, in their culture and immediate circumstances
they would prefer to reintegrate rebels who have committed atrocities into their commu-
nity through a traditional ceremony of reconciliation than to prosecute them« (Orentli-
cher 2007: 20).

Unabhängig davon, wie man zu dieser Frage steht, zeigt sie doch, dass globale
Opferschaft nicht nur durch internationales Recht und internationale Normen mit
hervorgebracht wurde, sondern dass sie in lokalen Kontexten auch gegen internati-
onale Normen mobilisiert werden kann. Zugleich wird damit auch die Autorität des
Opfers unterstrichen, in dessen Namen gefordert werden kann, internationale Nor-
men zu unterlaufen.

Opferschaft spielt heute auch dort eine zentrale Rolle in nationalen Transitional
Justice-Prozessen, wo diese aus der Perspektive des Opfers als unzureichend kriti-
siert werden. Ein Beispiel dafür ist die Kritik an der Truth, Justice and Reconcilia-
tion Commission (TJRC) in Kenia, die das ICTJ dazu veranlasst hat, eine Studie
über Einstellungen und Bedürfnisse von Opfern zu erstellen – auch, um der Forde-
rung nach Reparationen Nachdruck zu verleihen (Robins 2011). Sie kann als Teil
einer immer umfassenderer werdenden Evaluation von Transitional Justice-Maß-
nahmen aus der Perspektive der Opfer betrachtet werden (vgl. Tobolowsky 2001;
Aldana-Pindell 2006; Glasius 2009). Auch hier spielen (I)NGOs, aber auch Univer-
sitäten und Geberorganisationen eine wichtige Rolle, die Transitional Justice-Pro-
zesse unter der Maßgabe evaluieren, ob Opferinteressen ausreichend berücksichtigt
wurden und Opfer beteiligt waren (Kaminski et al. 2006: 297). Schließlich ist seit
spätestens Anfang der 1990er Jahre eine deutliche Zunahme von Transitional Justi-
ce-Maßnahmen zu verzeichnen, die die Perspektiven, Interessen und die Beteili-
gung von Opfern in den Mittelpunkt stellen – dazu gehören Wahrheits- und Ver-
söhnungskommissionen, Reparationen oder die aktive Unterstützung von Opfern in
ihrem Umgang mit Gewalterfahrungen.

Im vorliegenden Artikel ist dieser Wandel in Transitional Justice-Prozessen der
zweiten und dritten Generation auf die globale Institutionalisierung und Verbrei-
tung eines rationalisierten Modells von Opferschaft zurückgeführt worden. Diese
Verbreitung steht im Zusammenhang mit der Expansion des liberalen Rationalis-
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mus nach 1945, der Meyer zufolge nicht nur Akteure als (selbst-)interessierte Ein-
heiten legitimiert, sondern sie auch gegenüber kollektivistischen Vorstellungen be-
vorzugt (Meyer/Jepperson 2000: 108-109). Das daran anschließende Modell von
Opferschaft beschreibt Opfer als beschädigte Akteure, denen geholfen werden
muss, wieder zu verantwortlichen, selbstgesteuerten Individuen zu werden. Das
Ziel von Transitional Justice besteht demzufolge darin, »[to] enable them [the vic-
tims, TB] to engage as active citizens, whose capacity to think, to speak, to act, and
to revolt is acknowledged and respected« (Madlingozi 2010: 209).

Wichtige Aspekte dieser globalen Konstruktion von Opferschaft sind zum ersten
die Individualisierung des Opfers als eines in seinen Rechten und seiner Integrität
verletzten Individuums. Konsequenterweise taucht im Statut des ICC kollektive
Viktimisierung nicht auf. Zwar gibt es mittlerweile sowohl Versuche, kollektive
Viktimisierung explizit in völkerrechtlichen Dokumenten zu integrieren, als auch
eine Debatte über kollektive Reparationen, aber beides wird durch die im Kern in-
dividualistische Definition des Opfers erschwert. Zweitens sind die Elemente der
globalen Opferschaft hochgradig standardisiert. Es müssen sichtbare Verletzungen
vorliegen, es gibt kausale Annahmen zwischen der Art der Gewalterfahrung und
der psychischen Reaktion und es existieren standardisierte Programme zur Bearbei-
tung von Gewalterfahrungen ebenso wie Prozeduren der rechtlichen Einbeziehung
des Opfers in die Aufarbeitung von Gewalt. Drittens geht Opferschaft mit einer für
den westlichen Rationalismus typischen Teleologie einher: Ein Problem wird iden-
tifiziert und zu seiner Lösung werden Instrumente möglichst unabhängig von loka-
len Spezifika entwickelt und angewandt. Vergangenheitsaufarbeitung steht dabei
grundsätzlich im Zusammenhang mit rationalistischen Annahmen über die Bearbei-
tung von Vergangenheit. Viertens schließlich mobilisiert und legitimiert globale
Opferschaft eine Reihe von rationalisierten Anderen, die sich um die Opfer küm-
mern, in ihrem Namen sprechen und sie unterstützen. Zugleich kann diese Mobili-
sierung aber auch in eine »Politics of Victimhood« münden, bei der sich Gruppen
als Opfer anderer Gruppen darstellen, um dadurch einen Legitimitätsgewinn in
Konflikten zu erzielen. Besonders in ethno-politischen Auseinandersetzungen ist
eine solche Strategie zu beobachten. So hat Sissel Rosland für den Nordirland-Kon-
flikt festgestellt: »Both republicans and moderate nationalists were able to build po-
litical agency on the basis of victimhood« (Rosland 2009: 311; vgl. Baumann
2010).

Opferschaft wird, so wurde argumentiert, von rationalisierten Anderen verbreitet,
die zum einen mitbestimmen, was getan werden muss, um dem Opfer zu helfen, um
es zu unterstützen und seine Rechte einzuklagen. Die Akteurschaft des Opfers wird,
mit anderen Worten, von diesen Anderen permanent weiterentwickelt. Zum ande-
ren erhalten diese rationalisierten Anderen genau dadurch ihre Legitimität, dass sie
gewissermaßen im Dienst des Opfers stehen und interesselos um dessen Wohlerge-
hen und um die Verteidigung seiner Rechte besorgt sind. Es sind nicht nur globale
Normen wie die Menschenrechte, sondern auch kognitive Deutungsmuster wie et-
wa das des Traumas, die zu einem solchen kollektiven Handeln für Opfer führen.
Der Wandel in nationalen Transitional Justice-Prozessen zu einer stärkeren Beto-
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nung des Opfers bis hin zu einer Opferbeteiligung an Maßnahmen der Aufarbeitung
von Massengewalt lässt sich auf diesen Wandel der globalen Umwelt nationaler
Aufarbeitungsprozesse zurückführen, durch den das Opfer eine charismatische Au-
torität erlangt hat, an der man in nationalen Transitionsprozessen nicht mehr vorbei
kommt. Allerdings kann dadurch auch das bekannte Paradox der leeren Verspre-
chungen entstehen, das aus der Menschenrechtsforschung hinlänglich bekannt ist
(Hafner-Burton/Tsutsui 2005: 1378): Staaten verpflichten sich auf eine stärkere Be-
rücksichtigung von Opfern, richten Wahrheits- und Versöhnungskommissionen ein,
stellen Reparationen in Aussicht und starten Hilfsprogramme zur Unterstützung
von Opfern, um normativen Erwartungen aus ihrer Umwelt Rechnung zu tragen.
Tatsächlich aber passiert für die Opfer weniger als vorher, weil Staaten ihren Akti-
vismus auf die Rhetorik konzentrieren, ihre Praxis aber nicht ändern.

Eine weitere Folge des Opfercharisma bei der Aufarbeitung von Makrogewalt
besteht darin, dass die stärkere Einbeziehung von Opfern, deren Akteurschaft durch
Verfahren der Transitional Justice wiederhergestellt werden soll, an eben den Ver-
lust eines Akteurstatus erinnert. Forschungen zu sekundären Viktimisierung haben
deutlich gemacht, dass das Opfer durch die Aufarbeitung der erlittenen Gewalt er-
neut viktimisiert werden kann. Als soziale Institution ist die globale Opferschaft
mithin in mehrfacher Weise ambivalent: Sie kann Opfern ebenso zur Durchsetzung
ihrer Rechte verhelfen, wie sie sie mit leeren Versprechungen vertrösten oder auf
die Rolle des Opfers festlegen kann. Sie führt zu einer weltweiten Verbreitung der
Möglichkeiten von Opfern, an der Aufarbeitung von Verbrechen teilzuhaben, aber
sie verdrängt zur gleichen Zeit traditionale und kommunitäre Formen des Umgangs
mit Gewalt, die nicht das individuelle Opfer, sondern die Beziehung zwischen Op-
fer und Täter innerhalb einer Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Für die ei-
nen mag globale Opferschaft deshalb ein Siegeszug der Menschenrechte darstellen,
für die anderen ist es hingegen der Siegeszug des westlichen Rationalismus.
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